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Verwaltungsvorschriften zur
AnnahmeundVerwendung von-Mitteln Dritter .

an Hochschulen
(Drittmittelrichtlinien -DriMiR)

Bekanntdhachung desBayerischenStaatsministeriums
für Wissenschaft, ForschungundKunst

vom21 . Oktober2002 Nr . X/1-27/51(2)-10b/48 237

Die Einwerbung, .Verwaltung 'und Verwendung -
von Drittmitteln durch die bayerischen Hochschulen
istim Rahmen der geltendenGesetze ausdrücklich er-
wünscht. Dienachfolgenden Richtlinien sollen Hoch-
schulmitgliedern und Hochschulverwaltungen Hilfe-
stellung zur rechtmäßigen Vorgehensweise geben.

Folgende Grundsätze sollen bei der Einwerbung,
von. Drittmitteln Beachtung finden :
Zuwendungen an die Hochschule dürfen nicht in Ab- .
härigigkeit. von Umsatzgeschäften erfolgen. Sie dür-
fen.insbesondere nicht gewährtwerden, um Einfluss
auf Beschaffungsentscheidungen zu nehmen (Tren-
nungsprinzip) .
Die rechtlichenundtatsächlichenLeistungsbeziehun-
gen zwischen Drittmittelgeber und' Drittmittelemli-
fänger müssen der Hochschule gegenüber offenge-
legt werden (Transparenzprinzip) .

	

,
Sämtliche Leistungen an die Hochschulen sowie . et-
waige . Gegenleistungen müssen schriftlich fixiert:
werden. Die Unterlagen sind unter Beachtung der be-
stehenden gesetzlichen Fristen aufzubewahren (Do-;
kumentationsprinzip) .
Diese Grundsätze gelten in gleicher Weisebei Zu- -,
Wendungen, die Hochschulmitglieder im,Rahmenvon
Nebentätigkeiten erhalten.

Auf Grund von Art. 10, 12 , des Bayerischen Hoch-
-schulgesetzes ;(BayHSchG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Oktober 1998 (GVBI 5.740,
BayRS, 2210-1-1-WFK), zuletzt, geändert durch das
Gesetz zur Änderung desBayerischen Hochschulleh-
rergesetzes, des Bayerischen Hochschülgesetzes und,
des Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrages
über die VergabevonStudienplätzenvom24. Dezem-
ber 2001 (GVB1 S. 991), erlässt das Bayerische Staats-
ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
im Einklang mit diesen Prinzipien die folgenden
Richtlinien :
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4.3 Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltun-

	

nie gegen gesetzliche Vorschriften verstößt . 5Es
gen

	

-

	

kann abgelehnt oder unter Auflagen angenom
5.

	

Inkrafttreten

	

menwerden bei einer Beeinträchtigung der Er-
füllung anderer Aufgabender Hochschule, einer
Beeinträchtigung, der Rechte und, Pflichten 'an-1.

	

Grundsätzliche Bestimmungen

	

derer Personen oder bei einer nicht angemesse-
1.1

	

Geltungsbereich

	

nenBerücksichtigung entstehender Folgelasten
'Diese Verwaltungsvorschriften gelten für die .

	

(vgl.Art . 10 Abs, 2 S. 2 BayHSchG).
Einwerbung, Verwaltung und die Verwendung

	

2.2 Private Drittmittel
vonDrittmitteln an den staatlichen Hochschulen

	

2.2.1 Private Drittmittel . sind alle Drittmittel im Sinnein Bayern sowie der Universitätsklinika. 2Für die

	

von Ziff. 1.2, die nicht unter Ziff : 2.1 fallen .Drittmitteleinwerbung im Bereich eines Uriiver-,
sitätskhmkums tritt dessen Leitung an die Stelle

	

2.2.2 ,iDas Hochschulmitglied :soll die. . Leitung der .
der Leitung der . Hochschule im Sinne -dieser

	

Hochschule oder die .von ihr beauftragte Stelle,
Richtlinien, soweit ihr die Verwaltung derDritt-

	

frühzeitig. über die vorgesehene Einwerbung
mittel übertragen ist. 3Für das Deutsche Herz-

	

, von Drittmitteln, z.B. über Verhandlungen mit
zentrum gelten diese Verwaltungsvorschriften

	

demDrittmittelgeber, informieren; in jedem Fall
entsprechend.

	

muss dies vor dem Beginn der Ausführung der
Projekte erfolgen.1.2

	

Begriffsbestimmungen', . .

	

,~ .

	

2Das Angebot eines Dritten zur Bereitstellung
1.2 .1 Drittmittel 'sindZuwendungen, Spenden, Spon-

	

von Mitteln ist der Leitung der Hochschule oder
sonngundsonstige Leistungen auseinseitig ver-

	

dervonihr beauftragten. Stelle unverzüglich zu-
pflichtenden oder gegenseitigen Verträgen so-

	

zuleiten . 3Daliei sind alle zurEntscheidung über
wie alle sonstigen geldwerfen :Vorteile;'die die

	

dieAnnahmenotwendigenAngabenundUnter-
Hochschule zur Erfüllung ihrerAufgaben erhält .

	

lagenvorzulegen.
1.2 .2 'Forschung mit Mitteln Dritter im Sinne:'diese

	

4Hierzu gehöreninsbesondere :,
Richtlinien liegtvor, wenn Hochschulmitglieder,

	

- Name undAnschrift des Drittmittelgebers,
bei . denen Forschung innalt ihres Hauptamtes

	

- Höhe und Zweckbestimmung der. Mittel, bei
ist, im Rahmen ihrer dienstlichenAufgaben För- .

	

Forschungsvorhaben Dauer. des Vorhabens,
schungsvorhaben durchführen, . die, : üicht oder

	

- eine Erklärung überentstehende Folgekosten
-

	

nicht vollständig aus den der Hochschule. zur

	

miteiner,Stellungnahme der Leitung der wis-
Verfügung stehenden Landesmitteln finanziert,

	

senschaftlichen Einrichtung, der das Hoch-
werden (Art. 10 Abs. 1,BayH$chG). 2Sie erfolgt :

	

schulmitglied angehört,
aufgrundvonZuwendungen DritteroderinAus-

	

- eine Erklärung, ob und ggf. in, welcher Form
führung von Forschungsaufträgen:, 3Soweit die

	

das die Drittmittel einwerbende Hochschul-
Hochschulmitglieder ihr Recht zur ;Drittmittel-

	

Mitglied -an Beschaffungsvorgängen, die Pro-
Forschung wahrnehmen, gehören aücÜÜ e Ein-

	

dukte oder Dienstleistungen des Drittmittel-
werbung und die ordnungsgemäße -Verwen-

	

gebers. betreffen, mitwirkt,
dung von Drittmitteln zu - ihrem Hauptamt : 4Re=

	

- eine Erklärung., ob-und ggf. welche anderwei-
gelungen über die Ausübung von Nebentätig-

	

tigenvertraglichen/geschäftlichen Beiiehun-
keiten bleiben unberührt.

	

gen (insbesondere auch im Rahmen einer Ne-
2.

	

Einwerbung undAnnahme

	

bentätigkeit) mitdem Drittmittelgeber beste-
ben,

2.1

	

Öffentliche Drittmittel

	

-. eine Erklärung darüber, dass weitere Neben-
2.1 .1'Öffentliche.Drittmittel sind Zuwendungen und _

	

abreden nicht vorliegen.
Mittel im Zusammenhang .mit Forschungsaufträ=

	

SDie Leitring der Hochschule oder dievon ihr be-genöffentlicherEinrichtungen: 2Die Hochschule

	

auftragte Stelle kann weitere Angaben verlän-wird ermächtigt,, andere Einrichtungen. .den öf-
fentlichen Einrichtungen gleichzustellen,, wenn

	

gen
6Die Erklärungen einschließlich des Angebots .diese ausschließlich und unmittelbar, gemein-

	

sind zu den: Akten zu nehmen. 7Das gleiche giltnützigen Zwecken i,S:d . Abschnitis �steuerbe-

	

nach Abschluss des Drittmittelprojekts : für, die .günstigte Zwecke" der Abgabenordnung die- Abrechnung und gegebenenfalls für den Nach-nen und die Vergabe von DrittmitteIn .entspre-:

	

weis'der. Verwendung .
chend einem in de;Wissenschaft anerkannten
Verfahren erfolgt.

	

2"2"3 'Die Annahmewird durch die Leitung der Hoch-
schule oder dievonihr beauftragte Stelle erklärt.2.1 .2 'Anträge auf Gewährungvonöffentlichen Dritt-

	

2Das' einwerbende Hochschulmitglied darf diemitteln sind über die Leitung derHochschule zu

	

Hochschule dabei nicht vertreten.leiten . 2Diese kann.festlegen, inwelchen Fällen

	

3Die Hochschule ist berechtigt, die Annahmehierauf verzichtet werden kann . .

	

von der Zahlung eines angemessenen Gemein-
2.1 .3. 'Der Bewilhgungs- oder Zuwendungsbescheid

	

kostenanteils (Overhead) abhängig zu ma-
des Drittmittelgebers ist der Leitung der Hoch-

	

chen. .
schule oder der von ihrbeauftragten Stelle zuzu- . _

	

4Das Angebot ist abzulehnen, wenn die Annah- -
leiten : 2Diese erklärt die Annahme der Mittel.

	

nie gegen gesetzliche Vorschriften verstößt . 5E.s
3Das einwerbende Hochschulmitglied darf hier-

	

kann abgelehnt oder unter Auflagen angenom-
zu nicht bevollmächtigt werden,

	

men werden, wenn die unter 2.1 .3 genannten
4DasAngebot ist abzulehnen, wenn die Annah-

	

Gründe vorliegen.
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2.2 .4 1Hochschulmitglieder, für die eine Mitwirkung

	

treten, sind die eingehenden Drittriiittel gemäß
anaus privaten Drittmitteln finanzierten Vorha-

	

Ziff . 2.2 zubehandeln.
ben in Frage kommt, sollen bei Beschaffungseng . 4.

	

Verwendung
scheidungen der Hochschule nicht in die Auf-
tragsvergabe gemäß VOL einbezogen werden :

	

4.1 Verwendungszweck
-2Gleiches gilt ; soweit im Rahmen einer Nebentä= .

	

'Mittel Dritter dürfen nurzurFörderung der den
tigkeit vertragliche Beziehungen zwischen dem

	

: Hochschulen nach Art. 2 BayHSchG obliegen-
Hächschuhnitglied und demProdukthersteller/-.	denAufgäben verwendet werden. 2Fürdie-Uni-
lieferanten bestehen.

	

versitätsklinika gilt Art. 52a Abs. 3 BayHSchG .
3Die vergaberechtlichen Vorschriften der VOL, --

	

3lndiesem Rahmen sind sie nach demvomDritt-
' . .

	

VOBund VOF sind einzuhalten. 41nsbesondere

	

mittelgeber bestimmten Zweck zu verwenden
sind die Gründe,. die ein Abweichen vom Vor-

	

undnach dessen Bedingungen zu bewirtschaf-
rang der Öffentlichen Ausschreibung bzw. des

	

ten. .4Gesetzliche und tarifvertragliche Bestim-
Offenen Verfahrens rechtfertigen, in jedem'Fäll

	

mangen dürfen'nicht entgegenstehen. 5hnÜbri-
aktenkundig zu machen .

	

gen gelten die für, die Wirtschaftsführung der
3.

	

Verwaltung

	

Hochschule maßgeblichen Vorschriften .

3.1

	

Verwaltung der Drittmittel durch die -Hoch-

	

4'2

	

Eigentum

	

'

' schule

	

'Gegenstände, die aus Drittmitteln finanziert

'Die Verwaltung der Drittmittel soll. durch die

	

werden, gehenvorbehaltlich anderer Vereinba-

	

'

Hochschule erfolgen . 2DieEinnahmenund .eAus-

	

rangen.mitdemDrittmittelgeberindasEigentum

gabensindiinHäushaltsplannachzuweisen.'3Die

	

der'Hochschule über. 2DerUbergäng des -Eigen-
Hochschulmitgliedund die aus 'drittmittelfiriarizierten

	

tums auf .das Hochschulmitglied ist ausgeschlos-

Vorhaben fließenden, ,Erträge sind rechtzeitig

	

sen.,3Fürdie Inventarisierung gutArt. 73 Bay,HO .

und vollständig zu erheben und entsprechend

	

4.3

	

Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltun- ,
denRegelnordnungsgemäßer Buchführung, ins- .

	

gen.
besondere nach den Grundsätzen der Bilanz-

	

'Zulässiger Verwendungszweck 'im Sinne von
wahiheitund Bilanzklarheit, zu verwalten. .

	

Ziff. 4.1 kann eine Übernahme der mit der Teil-
3.2 Sonderkontenverwaltung

	

'nahme von Hochschulmitgliedern an wissen-
schaftllchen Tagungen, Weiterbildungs-, . In-

'Soll - ausnahmsweise für Forschungsvorhaben ,

	

, .

	

struktions- und Informationsveranstaltungen
von derVerwaltung der Mittel durch die Hoch- verbundenen Kosten sein . 2DieVermittlungund
schule abgesehen. werden ; so hat das Hoch- die Verbreitungvondamitverbundenem Wissen
schuimitglied hierzuzusammen mit der Anzeige

	

und praktischen Aufgaben ist Dienstaufgabe.
des Drittmittelprojekts einen begründeten An-

	

3Beieiner aktiven TeilnähmevonHochschulmit-
trag vorzulegen . ..2tJber den Antrag entscheidet

	

; gliedern an wissenschaftlichen Veranstaltungen
die Leitung'derHochschule oder dievon ihr be-

	

(Referate, Moderationen., Präsentationen etc.)
auftragte :Stelle: 3Das Hochschulmitglied ist für ,

	

kommt dieÜbernahmeangemessener ;Reisekos- .
die Verwaltung der' Drittmittel (einschließlich .

	

ten, von Tagegeldern, Übernachtungskosten,der Einstellung -von Personal) in ,	Fall,- '

	

Kongressgebühren sowie Bewirtung in ange-
selbst verantwortlich. 4Für die Abwicklung der

	

messeneni Rahmen durchden Dritten als zuläs-
Zahlungen soll ein auf seinen Namenlautendes

	

siger Verwendungszweck-in Betracht .'. 4Die An=
Sonderkonto eingerichtet werden . Spie im Zu- nähme eines gesonderten Entgelts (insbesonde-
sammenhang . mit der Abwicklung stehenden

	

re Vortragshonorar) ist im Rahmen des Haupt-
Unterlagen sind aufzubewahrenundfür Zwecke

	

amtes ausgeschlossen ; in einem solchen Fall
der -Prüfung bereitzuhalten, notwendige Aus-

	

handeltes sich'um eine Nebentätigkeit, die nach
künfte sind zu erteilen. .

	

den hierfür geltenden Vorschriften zu- behan
3.3

	

Fördervereine

	

. dein ist: 5Bei einer sonstigenTeilnahme ist eine
angemessene Kostenübernahme oder die Ge-

'Soweit Fördervereine die Verwaltung von Dritt-

	

.

	

währung vonSachmitteln durch- denDritten zu-
mitteln für Hochschulmitglieder vornehmen, ist

	

lässig, wenn die Teilnahmeden Zweck verfolgt,auf eine klare Trennung zwischen Annahme .. Kenntnisse und Erfahrungen zu vermitteln oder
und Verwaltung: von Mitteln zu achten . 2Eine

	

' zu erwerben, die im Interesse. der jeweiligen
Verwaltung 'von Drittmitteln in'einem Sonder-

	

wissenschaftlichen Einrichtung liegen.' 6Die
kontenverfahren . durch den . Verein liegt 'vor,

der Verein im eigenen Namen Mittel für

	

gleichen Grundsätze gelten für Weiterbildungs
wenn

	

-

bestimmte wissenschaftliche Vorhaben der

	

11.1d Instriktionsveranstaltungen, dievom Dritt
bestimmte

	

verwaltet. und die Hochschule die

	

mittelgeber selbstoder einer von ihmbeauftrag-

Zustimmung zur Verwaltung von Drittmitteln

	

ten Stelle ausgerichtet werden :

entsprechend Ziff. 3.2 erteilt hat. 3Die Zustim-

	

? "

	

Inkrafttreten
mung setzt voraus, dass zwischen Förderverein

	

DieseRichtlinien treten am 1. November 2002 in
und Rechnungshof insoweit ein . Prüfungsrecht

	

Kraft.
des, Rechnungshofs vereinbart ist . 4Das Hoch-

	

-
schlmitglied hat sich das Handeln eines mit der

	

Hans Z eh et mai r
Drittmittelverwaltung beauftragten Vereins wie .
eigenes Handelnzurechnen zu lassen .

	

Staatsminister

Sowweit Fördervereine als Drittmittelgeber auf-
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Anlage

Ergänzende. Erläuterungen zu den.Drittmittelrichtlinien

zu 1 .2 .2

	

(z.B. DauerundUmfang bestehender Geschäftsbezie-
Für solche imRahmen des Hauptamts durchgeführten

	

, hungen, Mitgliedschaft in Gremiendes Drittmittelge=
Forschungsvorhaben darf eine besondere Vergütung

	

bers, Teilnahme an vom Drittmittelgeber organisier-
durch das Hochschulmitglied nicht angenommen

	

ten wissenschaftlichen Veranstaltungen o.ä.), aber
werden, weil seine Tätigkeit durch die Leistungen des

	

auch Benötigung zusätzlicher' Resso'urcen der Hoch-
Dienstherrn bereits abgegolten ist. Will ein Hoch-'

	

schule usw.
schülmitglied eine Vergütung vereinbaren oder sich
gewähren lassen, so ist dies nur möglich, wenn das

	

Es liegt im Interesse des Hochschulmitglieds, alle re-
gesamte Vorhaben in Nebentätigkeit durchgeführt

	

levanten Angabenvollständig undrichtig zu machen,
wird ; in diesem Fall sind nicht die Vorschriften über

	

um so eine richtige Einschätzung der rechtlichen Si-
dieDurchführung von Forschungsvorhaben mit Mit=

	

mation durch die. Hochschulverwaltung zu ermögli-
' teln Dritter anzuwenden, sondern die Vorschriften

	

chen.
über die Durchführung vonNebentätigkeiten .

	

-

	

zu 2.2.3Nach der Verordnung über die Nebentätigkeit der
Beamten (Bayerische Nebentätigkeitsverordnung =

	

Leistung und Gegenleistung müssen in einem ange-
BayNV) vom 14 . Juni 1988 (GVB1 S. 160, BayRS

	

messeneu Verhältnis stehen .

	

,
2030-2-22-F) und der Verordnung über die Nebentä-

	

Das Angebot soll abgelehnt weiden, wenn auf der
tigkeit des beamteten wissenschaftlichen und künst-

	

Grundlage der vorgelegten Unterlagen zu besorgen
lerischen Personals an den staatlichen Hochschulen

	

ist, dass ein unzulässiges . Koppelungsgeschäft vor-
(Bayerische Hochschullehrernebentätigkeitsverord- liegt.
nung-BayHSchLNV) vom 15 . September 1992 (GVB1

	

Dies ist beispielsweise der Fall bei:
S. 428, BayRS 2030-2-23-WFK) in der jeweils gelten-

	

- unentgeltlicher Überlassung eines medizinischen .
den Fassung sind diese Tätigkeiten ggf. genehmi-

	

Geräts aü ein Universitätsklinikum als Gegenleis-
gings- bzw. anzeigepflichtig.

	

tung für .die laufende Bestellung von Medizinpro-
Ein Forschungsauftrag kann grundsätzlich nur ein-

	

dukten. beim Zuwender,
heitlich entweder als Dienstaufgabe oder als Neben-

	

- Finanzierung; einer wissenschaftlichen Tagung als
Ttigkeit angenommen oder ausgeführt werden.

	

Gegenleistung für die Erteilung eines Auftrags an
zu 2.1 .1

	

' den.Zuwender;
Die Hochschule kann den öffentlichen Einrichtungen

	

- Gewährung .von Drittmitteln durch ein Unterneh-
solche gleichstellen, die vergleichbar öffentlichen

	

men als, Gegenleistung für die Eröffnung von ge-
Einrichtungen tätig werden . Hierzu können insbeson-

	

schäfthchen Beziehungen der Hochschule oder des
dere Förderinstitutionen, die überwiegend oder.zu ei-

	

Un versitätsklinikizms mitdem betreffenden Unter-
nem großen Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert , .

	

nehmen,
werden, zählen, oder auch privateStiftungen, die aus-

	

- Gewährung einer .Spende durch ein Unternehmen
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke

	

in Höhe eines Prozentsatzes der Auftragssumme
unterstützen .

	

als Gegenleistung für die Erteilung eines Auftrags
In der Wissenschaft . anerkannte Vergabeverfahren

	

durch die Hochschule oder das Universitätsklini :
beachtenim Wesentlichen folgende Grundregeln:
- Das Verfahren eröffnet die Möglichkeit einer offe-

	

- Einladung des Amtsträgers oder seiner Familien-
nem Bewerbung.

	

angehörigen zu einer Urlaubsreise als Gegenlein-
-. Die Entscheidung über die Vergabe der Mittel er-

	

tung für die Erteilung von Aufträgen durch die
folgt auf Grund einer unabhängigen wissenschaft-

	

Hochschule oder das Universitätsklinikum au den
liehen Begutachtung, also in der Regel durch einen

	

betreffenden Unternehmer.
Bewilligungsausschuss, an dem Wissenschaftler

	

Soweit es ausnahmsweise zu keinem schriftlichenbeteiligt sind oder der sich durch Wissenschaftler
beraten

	

Vertragsschluss kommt, soll die Hochschule die Ent-lässt.

	

Scheidung über die. Annahme oder Ablehnung in- .Für. die Mittelvergabe sind Grundsätze festgelegt,

	

Schriftform dokumentieren.in denen wissenschaftliche Kriterienfür eine Be-
willigung eindeutig definiert sind .

	

zu 2.2.4
Für die Abwicklung der EU-Strukturfondsförderung

	

Das Verfahren bei Beschaffungen soll eine klare per-
gelten die vom Staatsministerium für Wissenschaft,

	

sonelle Trennung von Bedarfsbeschreibungund Auf-
Forschung und Kunst festgelegten gesonderten Ver-

	

tragsvergabe treffen. Hochschulmitglieder, für die
fahren .,

	

eine Mitwirkung an aus privaten Drittmitteln finan-
zierten Vorhaben in Frage kommt, .dürfen nur in die

	

':
zu 2.2.2 .

	

Bedarfsbeschreibung einbezogen werden .
Die Leitung der Hochschule oder die von ihr beauf-

	

Aus Drittmitteln finanzierte Vorhaben in diesem Sin-
tragte Stelle kann weitereAngabenverlangen, insbe- - . ne. können beispielsweise Forschungsvorhaben, aber
sondere . ergänzende Erklärungen über rechtliche

	

auch vom Produkthersteller .. gesponsorte wissen
oder tatsächliche Beziehungen zum'Drittmittelgeber

	

schaftliche Veranstaltungen sein.
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zu .4 .1
Unzulässig ist insbesondere :
- die Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen
mit erheblichem Freizeitwert durch Lieferfirmen,

- die Finanzierung vön Urlaubsreisen (auch für An-
gehörige o.a . nahestehende Personen), vonBe-
triebsfeiern u.ä . oder Zuschüsse hierzu seitens der

'

	

Lieferfirmen,

	

,

= die Einrichtung von sog. Bonuskonten bei den Lie-
ferfirmen.

Soweit im Klinikbereich unentgeltlich (insbesondere
leihweise) überlassene Geräte von liquidationsbe-
rechtigten Professoren auch zur Privatbehandlung be-
nutzt werden, so ist dies, sofern der Überlassung kei-
ne Ausschreibung vorangegangen ist� nur zulässig,
wenn für die Gerätenutzung ein Entgelt mindestens

	

,
in Höhe desdemPatienten dafür in RechnungBestell-,
ien Betrages an das Klinikum entrichtet wird.

	

.

Im Falle. der Einstellung von Personal, das aus Dritt-
mitteln finanziert wird, sind grundsätzlich befristete

	

,
Verträge . abzuschließen. Der Bedienstete soll aus-
drücklich auf die Abhängigkeit seines Beschäfti'
gungsverhältnisses von Mitteln Dritter. hingewiesen-
werden.werden.

zu 4.3
DieÜbernahmevonKosten ist in jedem Fall nur dann

	

,
unbedenklich, soweit diese einen angemessenen

	

'
Rahmen nicht überschreiten, daher sozial üblich sind
und vonuntergeordneter Bedeutung: bleiben. Dassel-
be gilt für Begleit- und Rahmenprogramme. Die Fi-
nanzierung darf sich nicht auf die Zuwendung priva-
ter Vorteile (z.B . Kostenübernahme , für. private Be
gleitpermnen) erstrecken.

	

.

	

,

Esist sicherzustellen, dass auch bei der Teilnahmean
,.

	

Veranstaltungen unzulässige Koppelungsgeschäfte
ausgeschlossen sind . ZumSchutz der Teilnehmer sind
daher auch alle Angaben aus dem Dienstfeiseantrag
sowie Inhalt und. Ablauf der Veranstaltung: in geeig-
neter Weise zu dokumentieren (vgl . auch Ziff . 2.2 .1
und2.2 .4) .

	

'


